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RICHTLINIE (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf die Festlegung harmonisierter Risikoindikatoren 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden1, insbesondere auf Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie2009/128/EG zielt darauf ab, die Risiken und Auswirkungen der 
Verwendung von Pestiziden auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 
verringern und die Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes sowie alternativer 
Methoden oder Verfahren zu fördern, um die Abhängigkeit von der Verwendung von 
Pestiziden zu verringern. 

(2) In ihrem Bericht vom Oktober 2017 über die nationalen Aktionspläne der 
Mitgliedstaaten und die Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG 
über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden2 hat sich die Kommission 
verpflichtet‚ mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um einen Konsens über die 
Entwicklung harmonisierter Risikoindikatoren zu erzielen. 

(3) Im Dezember 2017 hat die Kommission in ihrer Reaktion auf die Europäische 
Bürgerinitiative „Verbot von Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt vor 
giftigen Pestiziden“3 zugesagt‚ harmonisierte Risikoindikatoren einzuführen, um 
Trends bei der Reduzierung der Risiken aufgrund der Verwendung von Pestiziden auf 
Unionsebene zu überwachen. 

(4) Es ist notwendig, harmonisierte Risikoindikatoren festzulegen, um die Fortschritte bei 
der Verwirklichung dieser Ziele auf Unionsebene zu messen, was es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen wird, mit Risiken auf nationaler Ebene umzugehen und 
sie zu melden. 

(5) Gemäß Artikel 15 Absatz 4 der Richtlinie 2009/128/EG berechnet die Kommission 
auf Unionsebene Risikoindikatoren anhand statistischer Daten, die gemäß dem 
Unionsrecht über Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln und anderen relevanten Daten 

                                                 
1 ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 
2 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom Oktober 2017 über die 

nationalen Aktionspläne der Mitgliedstaaten und die Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinie 
2009/128/EG über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden – COM(2017) 587 final. 

3 Mitteilung der Kommission vom 12. Dezember 2017 über die Europäische Bürgerinitiative „Verbot von 
Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden“ — C(2017) 8414 final.  
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erhoben werden, um die Trends bei den von der Verwendung von Pestiziden 
ausgehenden Risiken abschätzen zu können. 

(6) Gemäß Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates4 dienen die gemäß der genannten Verordnung erstellten 
Statistiken zusammen mit anderen relevanten Daten den Zwecken der Artikel 4 und 15 
der Richtlinie 2009/128/EG, nämlich der Erstellung nationaler Aktionspläne und der 
Berechnung von Indikatoren. Bislang wurde auf Unionsebene kein harmonisierter 
Ansatz für die Erhebung statistischer Daten über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 erreicht, sodass 
keine entsprechenden Daten verfügbar sind. 

(7) Gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates5 können die Mitgliedstaaten unter bestimmten Umständen für eine 
Dauer von höchstens 120 Tagen das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels für 
eine begrenzte und kontrollierte Verwendung zulassen, sofern sich eine solche 
Maßnahme angesichts einer anders nicht abzuwehrenden Gefahr als notwendig 
erweist. In diesen Fällen können die Mitgliedstaaten Pflanzenschutzmittel zulassen, 
die entweder genehmigte oder nicht genehmigte Wirkstoffe enthalten. 

(8) Ein harmonisierter Risikoindikator kann nur auf statistischen Daten beruhen, die im 
Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union über Statistiken zu 
Pflanzenschutzmitteln und anderen relevanten Daten erhoben werden; da es keine 
Statistiken über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln gibt, handelt es sich bei 
den einzigen relevanten und derzeit verfügbaren Daten um Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und um die Zahl der Zulassungen, die 
von Mitgliedstaaten unter besonderen Umständen gemäß Artikel 53 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 erteilt wurden. Diese Indikatoren sollten durch andere Indikatoren 
ergänzt werden, sodass auch andere Risikofaktoren berücksichtigt werden können.  

(9) Es ist angezeigt, dass die in dieser Richtlinie verwendete Einstufung von Wirkstoffen 
die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegte Einstufung widerspiegelt, 
entweder als Wirkstoffe mit geringem Risiko, als Substitutionskandidaten oder als 
andere Wirkstoffe, unter anderem auf der Grundlage der Einstufung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates6. 

(10) Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 können entweder chemische 
Wirkstoffe oder Mikroorganismen sein. Gemäß der Richtlinie 2009/128/EG sollen die 
Mitgliedstaaten nach Möglichkeit nichtchemischen Methoden des Pflanzenschutzes 
den Vorzug geben. Bei der Festlegung harmonisierter Risikoindikatoren ist es daher 
angezeigt, chemische Wirkstoffe und Mikroorganismen getrennt einzustufen. 

(11) In Fällen, in denen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 Zulassungen betreffend nicht genehmigte Wirkstoffe erteilen, 

                                                 
4 Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

über Statistiken zu Pestiziden (ABl. L 324 vom 10.12.2009, S. 1). 
5 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 

über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG 
und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1). 

6 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und 
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 
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übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Artikel 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1185/2009 die Mengen der nicht genehmigten Wirkstoffe, die in den in der 
Folge in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmitteln enthalten sind. Bislang gibt es auf 
Unionsebene keinen harmonisierten Ansatz für die Erhebung von Daten über die 
spezifischen Mengen genehmigter Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln, die im 
Zusammenhang mit gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilten 
Zulassungen in Verkehr gebracht werden. 

(12) Durch die Kombination der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 erstellten 
Statistiken und der Informationen über Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009, einschließlich der Angaben, ob es sich um Wirkstoffe mit geringem 
Risiko, Substitutionskandidaten oder andere Wirkstoffe handelt, kann eine Methode 
zur Berechnung eines gefahrenbasierten harmonisierten Risikoindikators, anhand 
dessen die potenziellen Risiken durch den Einsatz von Pestiziden geschätzt werden 
können, eingeführt werden. 

(13) Bis zur Einführung eines unionsweit harmonisierten Systems für die Erhebung von 
Daten über die Mengen von Wirkstoffen, die gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 in Verkehr gebracht werden, ist es gerechtfertigt, einen harmonisierten 
Risikoindikator auf der Grundlage der Zahl der gemäß dem genannten Artikel erteilten 
Zulassungen festzulegen. 

(14) Zur Berechnung von harmonisierten Risikoindikatoren, die das relative Risiko der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln widerspiegeln, die verschiedene Kategorien 
genehmigter und nicht genehmigter Wirkstoffe enthalten, sollten zu diesem Zweck 
Gewichtungsfaktoren festgelegt werden. 

(15) Um die Fortschritte in dem Bereich mit entsprechender Häufigkeit zu messen, und da 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 
jährlich Daten zu erheben und diese innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des 
Bezugsjahres an Eurostat zu übermitteln, sollte die Berechnung der harmonisierten 
Risikoindikatoren jährlich erfolgen und diese sollten spätestens 20 Monate nach 
Ablauf des betreffenden Berichtsjahres veröffentlicht werden. 

(16) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung von Anhang IV der Richtlinie 2009/128/EG 

Anhang IV der Richtlinie 2009/128/EG erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden 
Richtlinie. 

Artikel 2 

Umsetzung

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am [Amt für Veröffentlichungen: 

Bitte Datum einfügen – 3 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] nachzukommen. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der Vorschriften mit, die 
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 Jean-Claude JUNCKER 
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